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Ausgangssituation:

Ein gemeindeweites Flächenkonzept ist als Alternativenprüfung erforderlich, 
um eine Bauleitplanung auf Einzelflächen hinsichtlich der Standortwahl 
begründen zu können.

Der 2. Entwurf des Landesentwicklungsplan 2020 vom 24.11.2020 gibt keine 
ausreichend detaillierten Vorgaben.

Auch der Kreis Ostholstein hat ein Flächenkonzept erarbeitet. Dieses ist 
grundsätzlich berücksichtigt.

Mit Datum vom 04.01.2021 liegt der Entwurf des gemeinsamen 
Beratungserlasses des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration 
und Gleichstellung und des Ministeriums für Energie, Landwirtschaft, Umwelt, 
Natur und Digitalisierung vom 04.01.2021 zur Planung großflächigen 
Photovoltaikanlagen im Außenbereich (PV-Erlass) vor.
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Systematik:

▪ Landesentwicklungsplan 2020 (3. Entwurf) Maßstab   1.300.000

▪ Regionalplan II (alt)/ III (neu) Maßstab   1:100.000

▪ Gemeindeweites PV-Konzept (9.537 Hektar) Maßstab     1:25.000

▪ Flächennutzungsplan Maßstab       1:5.000

▪ Bebauungsplan Maßstab 1:1.000

Erst der Bebauungsplan ist parzellenscharf
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Blatt 1:

Ausgangslage

9.537 Hektar Gemeindegebiet
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Die Gemeindefläche beträgt 9.537 Hektar.

In Abhängigkeit  von den  Mindestabständen zu Siedlungen ergeben sich folgende 
„Weißflächen“:

Bei 100 Meter Abstand 3.381 Hektar (36%)

Bei 150 Meter Abstand 3.019 Hektar (32%)

Bei 300 Meter Abstand 2.009 Hektar (21%)

Ziel:
Festlegung eines prozentualen Anteils der Gemeindefläche, der für eine PV-Nutzung 
zur Verfügung steht.

5% = 477 Hektar

3% = 286 Hektar

1% = 95 Hektar

Summe aller beantragten Flächen = ca. 190 Hektar

Im Rahmen der Bauleitplanung (F- und B-Planung) kann weitere Feinsteuerung 
vorgenommen und ggfs. auch größere Abstände berücksichtigt werden, wenn zum 
Beispiel Wohnnutzung in besonders exponierter Lage zur einer PV-Fläche liegt.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

19.05.2021Andreas Nagel, 23611 Bad Schwartau, Tremskamp 24, info@ploh.de 10


